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Lehramt an beruflichen Schulen; 
hier: Sondermaßnahme zur Sicherung des Lehrernachwuchses in den 

beruflichen Fachrichtungen Metalltechnik sowie Elektro- und In-
formationstechnik an Berufsschulen;  
Direkteinstieg von Fachhochschulabsolventen 

 
 
Anlage: Pressemitteilung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auf Grund des erhöhten Bedarfs an Lehrkräften in den beruflichen Fach-

richtungen Metalltechnik sowie Elektro- und Informationstechnik an Berufs-

schulen werden bis zu 40 Personen zu einer Sondermaßnahme für Fach-

hochschulabsolventen (Abschluss: Diplom/Bachelor) der Fachrichtungen 

Maschinenbau und Elektrotechnik gemäß Art. 22 Abs. 6 Bayerisches Leh-

rerbildungsgesetz zugelassen. Es sind folgende beiden Einstiegstermine 

vorgesehen: 1. Februar 2009, 1. September 2009. 

 

Die Bewerber durchlaufen zunächst in einem dreijährigen Angestelltenver-

hältnis (Bezahlung entsprechend gehobener Dienst) ein Traineeprogramm 

und sollen, wenn die beamtenrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, in die 

Beamtenlaufbahn des höheren Dienstes übernommen werden.  
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Aus dem erfolgreichen Bestehen der Maßnahme allein kann kein Anspruch 

auf Verwendung im öffentlichen Schuldienst abgeleitet werden. 

 

Bevorzugt werden Bewerber, welche die Diplom- bzw. Bachelorprüfung an 

der Fachhochschule mit der Note gut oder besser bestanden haben und 

deren Abschluss zum Zeitpunkt des Beginns der Sondermaßnahme nicht 

länger als 6 Jahre zurückliegt. Sie dürfen zum Stichtag 1. Mai 2009 das 42. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

 

Mit dem Ziel, entsprechende Informationen breit zu streuen, bitten wir, Stu-

dentinnen und Studenten / Absolventinnen und Absolventen über die vom 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus durchgeführte Maßnahme zu 

unterrichten bzw. die beiliegende Pressemitteilung bekannt zu geben. 

 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und Mitarbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dr. Peter Müller 

Ministerialdirigent 


